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Die europäische REACH-Verordnung 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
zu Ihrer Anfrage möchten wir Ihnen mitteilen, dass die von uns gelieferten Erzeugnisse keine Stoffe der 
Kandidatenliste nach Reach, in einer Konzentration >0,1 % enthalten. 
Hier ein Auszug aus unserer technischen Produktinformation dazu: 
  

„Die europäische Verordnung (EV) über Chemikalien Nr. 1907/2006 (REACH), die am 
01.07.2007 in Kraft getreten ist, schreibt Sicherheitsdatenblätter (SDB) nur für gefährliche Stoffe 
und Präparate vor. Unsere Produkte aus Trägerpapier und Kunstharz sind gemäß Artikel 3 Nr. 3 
der REACH VO Erzeugnisse. Daher gilt keine SDB Vorschrift. 
Gemäß Artikel 33 der REACH VO besteht eine Pflicht der Weitergabe an Informationen ab einer 
Massenkonzentration von 0,1% an gefährlichen Stoffen. Dieses trifft für unsere Erzeugnisse nicht 
zu. 
Nach Artikel 7 Absatz 1 der REACH VO besteht somit auch keine Registrierungspflicht für 
unsere Erzeugnisse. 
Um unseren Kunden jedoch weiterhin alle notwendigen Informationen zum Umgang und zur 
Handhabung unserer Erzeugnisse zu geben, stellen wir diese technische Produktinformation zur 
Verfügung.“ 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
PWM GmbH 
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